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Antrag 

der Abgeordneten Anton Kreitmair, Angelika Scho-
rer, Bernhard Seidenath, Alexander König, Jürgen 
Baumgärtner, Eric Beißwenger, Gudrun Brendel-
Fischer, Dr. Ute Eiling-Hütig, Dr. Thomas Goppel, 
Klaus Holetschek, Hermann Imhof, Sandro Kirch-
ner, Helmut Radlmeier, Martin Schöffel, Tanja 
Schorer-Dremel, Thorsten Schwab, Klaus Steiner, 
Jürgen Ströbel, Walter Taubeneder, Steffen Vogel 
CSU 

Öffentliche Vergabe Gemeinschaftsverpflegung 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert zu berichten, 
wie ein Bestbieterprinzip in Bezug auf die Verwen-
dung regionaler Lebensmittel in öffentlichen Einrich-
tungen (Krankenhäuser, Mensen, Schulen, Kinderbe-
treuungseinrichtungen, Kantinen etc.) in Bayern um-
gesetzt werden könnte. 

Dabei sollen folgende Fragen beantwortet werden: 

─ Wie kann erreicht werden, dass regionale Her-
kunft und kurze Transportwege für Lebensmittel in 
Gemeinschaftseinrichtungen dem Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung laut Europäischen Vergabe-
recht entsprechen? 

─ Für welche Gemeinschaftseinrichtungen könnte 
eine Vergabe unterhalb des Schwellenwerts eine 
Rolle spielen? Wie bemisst sich der Schwellen-
wert? 

─ Was versteht die EU-Kommission unter einer Le-
benszyklus-Kostenrechnung? Und welche Krite-
rien werden dieser zugrunde gelegt? 

─ Weshalb kann Österreich als EU-Land ein Best-
bieterprinzip nach den oben genannten Kriterien 
umsetzen? 

─ Weshalb kann Südtirol als Bundesland eines EU-
Landes ein Bestbieterprinzip umsetzen? 

Begründung: 

Verbraucher wünschen vermehrt eine Versorgung 
durch regionale Lebensmittel. Bei Gemeinschaftsver-
pflegungen haben Verbraucher häufig nicht die Mög-
lichkeit, sich bewusst für ein regionales Essen zu ent-
scheiden. 

Die Staatsregierung bietet verschiedene Programme, 
wie Geprüfte Qualität – Bayern oder das Bayerische 
BioSiegel, die in die Kennzeichnung der Gemein-
schaftsverpflegung übernommen werden könnten. 
Der Bekanntheitsgrad dieser Programme könnte zu-
dem auf diese Weise erhöht werden. Durch die Ent-
scheidung, sich mit regionalen und saisonalen Pro-
dukten zu versorgen, profitiert der Verbraucher in 
vielerlei Hinsicht: 

─ Durch die kurzen Transportwege wird Frische 
garantiert und das Klima nachhaltig geschont; 

─ Der Verbraucher erhält gesunde Nahrungsmittel, 
die auf höchstem Qualitätsniveau produziert wer-
den; 

─ Arbeitsplätze nicht nur in der Landwirtschaft, son-
dern auch in anderen regionalen Branchen wie 
z. B. in der Lebensmittelverarbeitung oder dem 
Tourismus, werden erhalten und ausgebaut. 

Österreich hat 2016 ein Bestbieterprinzip bei öffentli-
chen Vergaben eingeführt. Dieses ersetzt das Billigst-
bieterprinzip. Die öffentlichen Vergaben berücksichti-
gen unter anderem regionale Produktion und kurze 
Transportwege. Ähnlich verfährt Südtirol. 

Deshalb sollte für Bayern geklärt werden, wie die 
Staatsregierung hier einen Mehrwert für Verbraucher 
und Bauern schaffen kann. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Wirtschaft und Medien, Infrastruktur, Bau 
und Verkehr, Energie und Technologie 

Antrag der Abgeordneten Anton Kreitmair, Angelika Schorer, 
Bernhard Seidenath u.a. CSU 
Drs. 17/22801 

Öffentliche Vergabe Gemeinschaftsverpflegung 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  

Berichterstatter: Klaus Holetschek 
Mitberichterstatter: Johann Häusler 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Wirtschaft und Medien, 
Infrastruktur, Bau und Verkehr, Energie und Technologie fe-
derführend zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit 
dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 86. Sit-
zung am 5. Juli 2018 beraten und mit folgendem Stimmergeb-
nis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: kein Votum 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 

Erwin Huber 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sit-
zung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Anton Kreitmair, Angelika 
Schorer, Bernhard Seidenath, Alexander König, 
Jürgen Baumgärtner, Eric Beißwenger, Gudrun 
Brendel-Fischer, Dr. Ute Eiling-Hütig, Dr. Thomas 
Goppel, Klaus Holetschek, Hermann Imhof, 
Sandro Kirchner, Helmut Radlmeier, Martin 
Schöffel, Tanja Schorer-Dremel, Thorsten Schwab, 
Klaus Steiner, Jürgen Ströbel, Walter Taubeneder, 
Steffen Vogel CSU 

Drs. 17/22801, 17/23952 

Öffentliche Vergabe Gemeinschaftsverpflegung 

Die Staatsregierung wird aufgefordert zu berichten, 
wie ein Bestbieterprinzip in Bezug auf die Verwen-

dung regionaler Lebensmittel in öffentlichen Einrich-
tungen (Krankenhäuser, Mensen, Schulen, Kinderbe-
treuungseinrichtungen, Kantinen etc.) in Bayern um-
gesetzt werden könnte. 

Dabei sollen folgende Fragen beantwortet werden: 

─ Wie kann erreicht werden, dass regionale Her-
kunft und kurze Transportwege für Lebensmittel in 
Gemeinschaftseinrichtungen dem Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung laut Europäischen Vergabe-
recht entsprechen? 

─ Für welche Gemeinschaftseinrichtungen könnte 
eine Vergabe unterhalb des Schwellenwerts eine 
Rolle spielen? Wie bemisst sich der Schwellen-
wert? 

─ Was versteht die EU-Kommission unter einer Le-
benszyklus-Kostenrechnung? Und welche Krite-
rien werden dieser zugrunde gelegt? 

─ Weshalb kann Österreich als EU-Land ein Best-
bieterprinzip nach den oben genannten Kriterien 
umsetzen? 

─ Weshalb kann Südtirol als Bundesland eines EU-
Landes ein Bestbieterprinzip umsetzen? 

Die Präsidentin 

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote



Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über Verfassungsstreitigkeiten, Europaangelegenheiten und Anträge, die gemäß 

§ 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 1)

Die unter den Nummern 5 und 6 aufgeführten nichtlegislativen Vorhaben der Euro

päischen Union betreffend "das Lehren und Lernen von Sprachen" und "die gegensei

tige Anerkennung von im Ausland erworbenen Abschlüssen" greifen in die ausschließ

liche Gesetzgebungskompetenz der Länder ein. Die federführenden Ausschüsse und 

der endberatende Ausschuss schlagen daher eine entsprechende Stellungnahme ge

genüber der Europäischen Kommission vor. Die Beschlussempfehlungen wurden für 

Sie mit aufgelegt. Am Dienstag hat der Ausschuss für Fragen des öffentlichen Diens

tes noch ausstehende Mitberatungen zu den Anträgen, bei denen die Frist verkürzt 

wurde, abgeschlossen. Es sind dies die unter den Nummern 147, 149 und 170 aufge

führten Anträge. Die Voten der Ausschüsse sind in der Abstimmungsliste enthalten.

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak

tionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, 

der FREIEN WÄHLER und der GRÜNEN. Gibt es Gegenstimmen? – Keine. Stimment

haltungen? – Herr Muthmann (fraktionslos). Damit übernimmt der Landtag diese 

Voten.
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